
II-80S, der 'Beilagen zu den..-Stenor.rarhischen Protokollen des Na~ionalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 
BUND::t:SM1NISTER1UM F"'tJR 
LAND-U~FQRS'I:.1:nR~8CHAFT lJfeI"l ~ '200 ,Mat 1979" 

Zl. 11.633/09-1'1/76 
. , . - ~. ." ... '., ". 

, .... -,. . .... 

B e an', t w 0 r tun g 
• 

"" . 
',,', , ·d210 I' A q ",v' R"\.C, 

',1916' ~OS-O '3 
, zu 2t1f.'l/J 

Unt,er Hinweis auf ~:1i~ §§1 . Abs.4 und 3 Abs ~2 'lit.d des Inge­

nieurgesetzes 1973 ~ BGBl. Nr'o ,.!+57/1972 9 richten die Fragesteller 
an mich folgende 

Anfrage: •..• j', .. .. -., .... --.-' 

1) Sind die' oben angefiihrtengesetziichen Bestimmungen' 
..... ",-- . . ::":,. ~: .... 

des 1ngenieurgesetzes ,unmittelbar verfassungskonform voll~ 

ziehbar:oder bedarf es hiE?zU der. Erlas,sungwE;literer Durch- , 

fijbrUp.g sve;rordnungen ? '. ". 

2) Für den Fall, daß solche' Durchf~ung sVerordrl.1Ll'1gen' erfbr~" 
derlieh sind ,werden Sie diese "erlassen, um e,ine~;leichmäßige:: :' ,. 
V9:11ziehung, zu gew!.:i.hrleisten?,!, : 0. ,:: •.. ' 

3) Mit welchem Inhalt,fri fielcher Recht~form unaseit v1annhaben 

Sie eiIl~~" "Mod~s" für ~~e,-Verleihung derSt'ande'sbez~ichnung 

"Ingenieur" festgelegt.? " . . .' . 

4) Sind oder waren Prüfungszeugnisse ein~r Bundesf'örst'er~chule, 
. . . . 

di~',:,kein~. höhere Lehrari,stalt ist, 'Prüfungs'zeugnisse gema §3 
, -

~bsQ'2 litod. Ingep.ieurge,.setz?' ,,' 

5) Auf Grund welcher Bestimmung des Ingenieurgesetzes war bzwo 

ist die Staatsprüfung für, den Försterdienst zur Erlangung des . " ',' : ,". .', . . 
Ingenieurtitels erforderlic,l:l? ," , 

6) Ist oder war bei Vorlage yon Prüfungszeugnissen einer Bundes-
-, ";,, '. 

försterschule ; die keine llöhere Lehranstalt ,ist, bei, Nachweis 

von deren Absolvierung,und bei ,Vorlage~ines Staat.sprüfungs~ 

zeugnisses für d:en '.För~,t,e';di~nst,die ,Abgabe, ~i,ner,' Z~s.,timnn~ngs-
, . . .'. . . 

erklärung'gem, ,§-3' Abs 02 'l.:it" d Ingenieurge;set z" sich' e,iner 
. . .' ': .. : ~ ," ", . _. . . 

Prüfung 'zu uilt'erziehen , erforderlich?" 

7) Warumvrurden vom' Bundesministerium für Land- lmd Forst'wirt~ 

schaft die aUE'bild1Lllgsmnßigen Vo-:raussetzungen bei Förstern als 

erv'liesen angenommen, vvenn der Bewerber eine Bundesförsterschule , 

die keine höhere Lehranstalt ist~ absolviert hatte und die 
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Staatsprüfung für den Försterdienst bzw o Försterschutz­
und technischen Hilfsdienst abgelegt hattfa, ohne daß er 
eine Prüfung gema § 3 Abs.2 litod legocit .. abgelegt hatte?' 

8) Has ist Gegenstand ,des Ermittlungsverfahrens des Bundes­
ministeriums für Land':': und Forst'wirtschaft, wenn keine 
Prüflli"lgszeugnisse gem.' § 3 Abs. 21it od Ingenieurgesetz 
vorgelegt werden können? 

9) Was ist Gegenstand des Ermittlungsverfahrens des Bundes­
ministeriums fü:r Land- und Forstwirtschaft, wenn Prüfungs';" 
zeugnisse gema § 3 AbSo2 lit.d legocit. vorgelegt werden 
können? 

10) Unter welchen Vcraussetzungen hat sich der Bewerber einer 
Prüfung gem 0 § 3 Abs 02 li tod zum Nachweis gleich\vertiger 
fachlicher 'und allgemeiner Kenntnisse zu unterziehen? 

11) Unter welchen Voraussetzungen hat sich der Bewerber einer 
,Prüfung gem d § 3 Abs 0 21i tod zum Nachweis lediglich gleich­
wertiger fachlicher Kenntnisse zu unterziehen? 

12) Unter ,welchen Voraussetzungen hat sich der Bevverber einer 
~üfung gemo § 3 AbSo2 litod zum Nachweis lediglich gleich­
wertiger allgemeiner Kenntnisse zu unter~3,.ehen?' 

13) Welche sind die einzelnen Schulen gem .. , §3 Abs 02 lit •. d 
1 g Halbsatz, legocit., wie heißen sie lind wo befindet sich 
4er Sitz dieser Schulen? 

14) Müssen Bewerber, diePrüfungszeugnisse gemo § 3 A'Qs.,2,lit •. d 
vorlegen, auch eine ZustiIIlmungserklärung gem. lit .d 'abgeben? 

15) Wenilja~ warum und wos ist die gesetzliche Grundlage dafür? 

16) Ist die Verordnung des Bundesmini~teriums für Land- und 

Forstwirtschaft vom 27.3.1973 a:usreichend determiniert, um 
direkt vollzogen werden zu können? 

17) Welche konkrete Dienstfunktion und welche konl~ete Tätig­
keiten auf forstwirtschaftlichem Gebiet werden als eine 
solche Praxis 'gema §1 (4) Zif.2 legocito (in Verbindung " 
mit der VO d~s Bundesministeriumsfür 'Land-: und Fors,twirt­
schaft votn27o 301973) ge\~'ertet,' die höhere Fachke,nntnisse, 
voraussetzt? 
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18) Welche' konkrete DienststeIlung .und welche konkrete 
, . 

TätigkeiteIf,m~~g~en.als einschlägige Praxis 1:>ei ·den Land-' 

wirtschaftskammern von Absolvent innen einer höheren Bundes­

lehranstalt fi;.r landwirt,so.haftliche· Frauenberufe; nachge­

wi~sen wer~~ri:, '.d~mit i~e,n.~lieB.er-echtigUngzurF.li,hr:ung· .. 
derptan~esbeze.i~hmi.nglii.ngel,lieur" verl_iehen wii-d?' 

-':;~ 

Antwort: 
. f • ~ 

Zu 1) und 2): 

Die angeführt~n Besti~\Ll'1gen .d~s In?enieurgeset~e.? 1973 sind . . 
unmittelba~ v~r.fissungskonform'ypllz'ie'ho-ar.. Es bedarf keiner 

~ . . . '. . . '. 

Erlassurig viei tererDurchführung sverordnungen .. 
" ~ ~.' ." '.' : " . . ..... 

. ..... ;, 

Das Ingenieurgesetz selbst·normier't· Voraussetzungen 1lI1d'Vor­

gangsweise"'Verfahrensrechtl;ich 'ist das 411gemeine Verv/(l:ltungs;.:..­

verfahrensgeset z anzuv{enden • Die Frage der Festlegung eine s 

"Modus" scheint daher nicht relevant 0 
·,i . . 

<" •• ~ ••••• 

Zu 4): ., .: ~ '! -

Hierist..-d?-von auszugehen,: daß es 'bisher keine. anderen PrUfungs- ,­

zeugnisse gibt, da die Höhere Lehranst~lt.für_-For.st'tVirtsc:haft --­

(Försterschule ) ers.t -im Schuljahr 1976/77 eine ;;.bschlußklasse .. , .-' führt .~'_ .. _._--
,- '. ; 

Ferne:t: :ist· :zu berücksichtigen., "daß .. in der N'o:velle 1971: zum Forst- .. ' 

rechts-Bereinigungsgesetz, BGBI oNr.. 372, die gerade ~in'dieser ; .:: 

Frage in Konnex zur . Novelle 1971 de.s Land- und forstwirtscha~t~. . . ~ . 
lichen, Bunde f:?schu1ge setzes , BGBI.Nr.332 ,s~'eht,. in. J}rtikel :11"··: .... ··· 

Abs.1 festgestellt wird, daß Pe'r~onen~ die' die Staatsprüfung. ' 

nach den bisherigen. Bestimmungen abgelegt haben oder diesen 

gleichgestellt wurden, Förster im Sinne dieses Gesetzes sind~ ........... ·' 

Auch das Forst'ge'setz 1975'erithält in'§ ~'184' Z.12 eine analoge>' 
Übergangsbestimmung. . i"',"" '" 

Da die Sachlage'hier also speziell zu beurteilen ist, scheint' 

. die Abgabe der in § 3 Abs.2 li!t.d vorg~s'ehe:ne~ Zustimmungser-

klärung erforderlich. '.' .. 
• ~. ~ ••• • _, _ NO_ !" 

Zu 5): 

Hierüber sagt das Ingenieurgesetz nichts aus. Ich gehe jedoch. 

davon aus, daß höhere Fachkenntr.:.isse gemäß § 1 ..L\.bs.4 z. 2 des 

Infjenieurge$etzes selbstnndige'Tatigkeiten voraussetzt. Dies 

jedoch ist auf Grund forstrechtlichep Bestimmungen erst nach 

erfolgreicher Ablegung dei:- Staatsprüfung möglich. 
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Zu 6): 

Die Abg~be der ZU:Jtimmungserklärung ist erf'orderlich·o 

Zu 7}:· 

§ 3 AbSö-2lit.d schreibt die Abgabe einer Zustimmungserklärung 
zur PrÜfung 'vor, nicht jedoch die Prüfung an sich.' Erst das 
auf Grund des Antrages für jeden Einzelfall durchgeführte Er­
mittlungsverfahren gibt Aufschluß darüber, ob eine Prüfung 
vor Sachverständigen notwendig ist oder nic.ht .. 

Zu 8): 

Da § 1 Abs'.4 legocit. eine Kann-Bestimmung ist, muß dieses -- -
Ermittlungsverfahren n:.cht durchgeführt werden. Ich bin jedoch 
der Ansicht, daß dieses Ermittlungsverfahren bei jedem Antrag 
durchZUführen ist, da aus dem Antrag selbst die Voraussetzungen 
für die Verleihung des Ingenieur-Titels in der Regel nicht 
zweifelsfrei erkennbar ist. Eine Prüfung ist eine der Möglich­
kei.ten, gleichwertige Kenntnisse nachzuweisen o 

Zu 9): 

Gegenstand des Ermittlungsverfahrens ist neben der PrÜfung 
formale Voraussetz1..L.'».g auch die Prüfung der Frage, ob gleich--, 
wertige Kenntnisse vorliegeno 

Zu 10): 

Eine Prüfung ist ,dann abzulegen 9 wenn durch das Ermittlungs­
verfahren Zweifel hinsichtlich der Gleichwertigkeit der Kennt­
nisse entsteheno. 

Zu 11): 

Wenn keine Zweifel hinsichtlich der' allgemeinen Kenntnisse 
bestehen. 

Zu 12): 

Wenn keine Z'liveifel hinsichtlich der fachlichen Kenntnisse 
besteheno 

Zu 13): 

Solche Schulen sind roi:.:- nicht bekannt·o 

Zu 14): 

Ja. 

" j-

" 
t' 

. '.: 

.;'. 

. , 
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Zu 15l: 
Da die Schulen nL;ht gleichwertig sind. Gesetzliche Grundlagen 
sind die Schulgesetze , . das Forstgesetz und das Ingenieurgesetz .• 

Zu 16): 

Ja. 

Zu 17): 

Es handelt sich um Tätigkeiten, dieselbständig.oder nur·auf 
Grund allgemeiner Weisungen des Dienstgebersausgeführt werden, 
wie z.B.die Leitung eines Reviers oder einer.Forstkanzlei, 
der Unterricht an Schulen. 

Zu 18): 

Die Tätigkeit einer Beraterin scheint mir ein Beispiel für die 
einschlägige Praxis des bezogenen Personenkreises:_ Diese Frage 
wird aber derzeit·noch geprüft. 

Der Bunde$minister: 
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